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)BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

1m das 
Präsidiun des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

RGp 130/87/Bti/St 

Bundesgesetz über den Ersatz des durch 
Ausübung polizeilicher ZwangsbefUgnis­
se entstandenen Schadens (Polizeibe­
fUgnis-Entschädigungsgesetz), Entwurf 
des Bundesministeriums fUr Inneres 

(0222) 6505 

DW 

4203 

Datum 

17.08.87 

Dem Ersuchen des Bundesministeriun fUr Inneres entsprechend übermittelt die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu dem oben genann­

ten Gesetzentwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte un gefällige 

Kenntnisnahme • 

lmlage (25-fach) 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswIrtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

Bunde~sterium !Ur Inneres 
Generaldirektion !Ur die öf­
fentliche Sicherheit 

Postfach 100 
1014 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

19472/12-GD/87 
21. April 1987 

Betreff 

RGp 130/87/Bti/St 

Bundesgesetz über den Ersatz des durch 
Ausübung polizeilicher ZwangsbefUgnisse 
entstandenen Schadens (Polizeibefugnis­
EntschädiglIDgsgesetz), Entwurf des Bun­
desministeriums !Ur Inneres 

(0222) 6505 

4203 DW 

Datum 

18.08.87 

Die Bundeskarrrner der gewerblichen Wirtschaft beehrt sich, zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes über den Ersatz des durch Ausübung polizeilicher Zwangsbefug­

nisse entstandenen Schadens (Polizeibefugnis-EntschädiglIDgsgesetz) folgend 

Stellung zu nehmen: 

Wenn auch die Erlassung eines Polizeibefugnisgesetzes nach wie vor höchst 

dringlich erscheint, so vennag das gegenständliche Gesetzesvorhaben wenig­

stens eine der schmerzlichsten Auswirkungen dieser Gesetzeslücke zu mildern, 

indem es den Ersatz von Schäden regelt, die Organe des öffentlichen Sicher­

hei tsdienstes zufügen, ohne daß ein Amtshaftungsanspruch des GeSChädigten 

besteht. Der vorliegende Entwurf ist daher gnmdsätzlich zu begrüßen. 

Vorsichtshalber sei gegenüber den Ausführungen der Erläuterungen auf Seite 

10, zweiter Absatz im Sinne der dortigen Ausführungen zu § 1 auf Seite 11 

unten hervorgehoben, daß schon kraf't Größenschlusses das Bedürfhis nach 

Schadenersatz bei rechtswidrigen schadensveIUrsaChenden Eingriffen ven Si­

cherhei tsorganen, wo es !Ur die Amtshaftung nur an einem Verschulden ennan-
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gel t, wie auch bei überhaupt nicht geregel ten Eingriffen noch größer ist, 

als bei Schäden aus gesetzeskonformen Eingriffen von Sicherhei tsorganen. 

Aus dieser unfassenden Sicht wäre es entsprechend den AusfUhrungen in der 

Beglei tnote des do Btmdesministeriuns höchst wünschenswert, dem Gleichhei ts­

grundsatz gemäß in das gegenständliche Gesetzesvori1aben auch Schäden aus 

Amtshandlungen der öffentlichen Sicherhei tsorgane als funktionelle Organe 

vcn Btmdesländem einzubeziehen, auch wenn dies voraussichtlich der kleinere 

.Anwendtmgsbereich sein wird; eine geringere Ubersichtlichkei t des Gesetzes­

vori1abens ist demgegenüber jedenfalls das kleinere Übel. 

Im einzelnen sei auf' die §§ 2 Abs 1 tmd 4 Abs 1 eingegangen. Vorerst sollten 

in § 2 Abs 1 außer Personen tmd Vermögen auch "Sachen" angefUhrt weden. Wei­

ters müßte in beiden Bestirrmungen das Wort ''Versicherung'' durch die Worte 

"gesetzlich angeordnete Pflichtversicherung" ersetzt werden, da es nicht 

Zweck des Entwurfes sein kann, vorsorglich eingegangene PrivatversicheIU1gen 

dadurch zu bestrafen, daß sowohl der ohnehin mit der Prämienzahlung belaste­

te Geschädigte zurückgesetzt als auch das leistende Versicherungstmtexnetmen 

van Regreß gegen den Btmd ausgeschlossen wird. 

Die Btmdeskarrrner übenni ttel t gleichzeitig 25 Kopien dieses Gutachtens dem 

Präsidiun des Nationalrates. 

BUNDES~ DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAF.I' 

Der Präsident: 
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